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Presse und Information 

PRESSEMITTEILUNG Nr. 35/05 

27. April 2006 

Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-423/04 

Sarah Margaret Richards / Secretary of State for Work and Pensions 

DIE WEIGERUNG, EINER TRANSSEXUELLEN, DIE SICH EINER 
GESCHLECHTSUMWANDLUNG VOM MANN ZUR FRAU UNTERZOGEN HAT, IM 
GLEICHEN ALTER WIE EINER FRAU EINE RENTE ZU GEWÄHREN, VERSTÖSST 

GEGEN DAS GEMEINSCHAFTSRECHT 

Eine solche Weigerung stellt eine Diskriminierung dar, die gegen eine Gemeinschaftsrichtlinie 
über die Gleichbehandlung im Bereich der sozialen Sicherheit verstößt 

Nach den Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs, die vor April 2005 in Kraft waren, ist 
das Geschlecht einer Person hinsichtlich der Sozialversicherungsregelungen das in ihrer 
Geburtsurkunde angegebene. Eine Geburtsurkunde kann nur zur Berichtigung von 
Schreibfehlern oder faktischen Irrtümern geändert werden. Transsexuelle, die sich einer 
operativen Geschlechtsumwandlung unterzogen haben, können daher das in ihrer 
Geburtsurkunde vermerkte Geschlecht nicht ändern lassen. 

Nach dem am 4. April 2005 in Kraft getretene Gesetz von 2004 über die Anerkennung der 
Geschlechtszugehörigkeit (Gender Recognition Act 2004) kann Transsexuellen unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Bescheinigung über die Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit 
(Gender Recognition Certificat) erteilt werden. Die Erteilung einer solchen Bescheinigung ändert 
die geschlechtliche Identität der betreffenden Person für fast alle amtlichen Belange, hat aber 
keine Rückwirkung. 

Im Vereinigten Königreich können Männer mit dem 65. Lebensjahr und Frauen mit dem 60. 
Lebensjahr eine Ruhestandsrente erhalten. 

Die Klägerin des Ausgangsverfahrens wurde bei ihrer Geburt im Jahr 1942 als männlich 
registriert. Nachdem bei ihr eine Geschlechtsdysphorie diagnostiziert worden war, unterzog sie 



sich im Mai 2001 einer operativen Geschlechtsumwandlung. Im Februar 2002 beantragte sie die 
Gewährung einer Ruhestandsrente ab ihrem 60. Geburtstag. 

Dieser Antrag wurde vom Secretary of State for Work and Pensions mit der Begründung 
abgelehnt, dass er mehr als vier Monate vor Vollendung des 65. Lebensjahres der Betroffenen 
gestellt worden sei. Die Klägerin focht diese Entscheidung an, und der Social Security 
Commissioner, der mit der Sache aufgrund eines Rechtsmittels gegen die Entscheidung des 
Social Security Appeal Tribunal befasst wurde, hat dem Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob eine 
solche Weigerung gegen die Gemeinschaftsrichtlinie über die Gleichbehandlung im Bereich der 
sozialen Sicherheit1 verstößt. 

Der Gerichtshof erinnert zunächst daran, dass das Recht, nicht aufgrund des Geschlechts 
diskriminiert zu werden, nach seiner ständigen Rechtsprechung eines der Grundrechte des 
Menschen darstellt, deren Einhaltung er zu sichern hat. Der Anwendungsbereich der Richtlinie 
kann daher nicht auf Diskriminierungen beschränkt werden, die sich aus der Zugehörigkeit zu 
dem einen oder anderen Geschlecht ergeben. Denn die Richtlinie hat auch für Diskriminierungen 
zu gelten, die ihre Ursache in einer Geschlechtsumwandlung des Betroffenen haben. 

Die Ungleichbehandlung in der vorliegenden Rechtssache beruht darauf, dass es der Klägerin 
nicht möglich ist, die Anerkennung der durch eine Operation erworbenen neuen 
Geschlechtszugehörigkeit zu erlangen. Anders als die Frauen, deren Geschlechtszugehörigkeit 
nicht das Ergebnis einer solchen Operation ist und die mit 60 Jahren eine Ruhestandsrente 
erhalten können, kann die Klägerin eine der Voraussetzungen für den Anspruch auf diese Rente, 
nämlich die in Bezug auf das Rentenalter, nicht erfüllen. Da diese Ungleichbehandlung ihren 
Ursprung in der Geschlechtsumwandlung hat, ist sie als eine durch die Richtlinie verbotene 
Diskriminierung anzusehen. 

Der Gerichtshof weist das Argument des Vereinigten Königreichs zurück, dass diese Situation 
unter eine in der Richtlinie vorgesehene Ausnahme falle, nach der es einem Mitgliedstaat erlaubt 
sei, unterschiedliche Rentenalter für Männer und Frauen festzulegen. Er stellt fest, dass diese 
Ausnahme, die eng auszulegen ist, nicht die in der vorliegenden Rechtssache streitige Frage 
betrifft. 

Der Gerichtshof gelangt zu dem Ergebnis, dass die Richtlinie Rechtsvorschriften 
entgegensteht, die einer Person, die sich einer Geschlechtsumwandlung vom Mann zur 
Frau unterzogen hat, die Gewährung einer Ruhestandsrente versagen, weil sie noch nicht 
das 65. Lebensjahr erreicht hat, während diese Person mit 60 Jahren Anspruch auf eine 
solche Rente gehabt hätte, wenn sie nach dem nationalen Recht als Frau anzusehen 
gewesen wäre. 

                                                 
1 Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit (ABl. 1979, L 6, S. 24). 



Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den 
Gerichtshof nicht bindet. 

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar: CS, DE, EN, ES, EL, FR, HU, IT, NL, PL, 
SK 

Den vollständigen Wortlaut des Urteils finden Sie heute ab ca. 12.00 Uhr MEZ auf der 
Internetseite des Gerichtshofes: 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=rechercher&numaff=C-423/04

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ass. iur. Dominik Düsterhaus, 
Tel.: (00352) 4303 3255, Fax: (00352) 4303 2734 
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